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Reformstau durch Föderalismus
Der föderative Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland erweist sich in der gegen-

wärtigen Ausprägung zunehmend als Hindernis für notwendige Reformen. Worauf ist dies 
zurückzuführen? Wo könnten Reformen ansetzen?

Wir haben uns in letzter Zeit 
immer mehr daran gewöh-

nen müssen, dass man Deutsch-
land als das „Schlusslicht“ des 
eu ro päischen Wachstumszuges be-
zeichnet. Wir lesen von der Schief-
lage unseres Bildungssystems
in der Pisa-Studie, von der Ab-
wanderung kreativer Köpfe in die 
USA, und Professor Straubhaar 
nennt Deutschland einen „Sanie-
rungsfall“. 

Nach dieser weit verbreiteten Di-
agnose wird meist sehr schnell auf 
eine Therapie in einzelnen Poli-
tikfehlern geschlossen: Sie heißt 
natürlich: Flexibilität, Eigenverant-
wortung, Wettbewerb. 

Sicherlich geht es um mehr Ei-
genverantwortung, mehr Flexi bilität, 
um mehr Markt in der deutschen 
Gesellschaft. Doch scheint mir die 
Diagnose der Probleme unseres 
Landes in zweifacher Hinsicht nicht 
scharf genug. Sie übersieht die 
hinter den Fehlentwicklungen wir-
kenden, besonderen strukturellen 
Ausgangsbedingungen der deut-
schen Lage. 

Zum einen hat Deutschland seit 
zwölf Jahren wirtschaftlich und so-
zial eine mit anderen europäischen 
Nationen unvergleich bare, zusätz� 
liche Last zu schleppen. Die „alte“ 
Bundesrepublik musste 1989 die 
DDR-Region fi nanziell auffangen, 
hatte die Westwanderung von über 

1 Million Menschen im Arbeitsalter 
zu absorbieren und sie versorgt ar-
beitsuchende Pendler in Höhe von 
über einer halben Million Menschen 
mit Arbeitsplätzen im Westen. Mehr 
noch: Sie transferiert Jahr für Jahr 
netto rund 130 – 150 Mrd. DM in 
die „neuen“ Länder (d.h. rund 4% 
ihres – westlichen – Sozialproduk-
tes). Und sie wird dies weiter tun 
müssen. 

Nun wendet man ein: So schwer 
der Aufbau Ost wiegen mag - die 
meisten Reformen, die heute so 
dringend angemahnt werden, wur-
den schon seit Jahrzehnten auch in 
der „alten“ Bundesrepublik disku-
tiert. Und doch bewegte sich kaum 
etwas. Warum?

Folgenschwere Konstruktion 
des Bundesrats

Diejenigen Nationen in Europa, 
die uns heute so oft als Vorbilder 
für eine erfolgreichere Anpassungs-
strategie vorgehalten werden, sind 
zentralstaatlich organisiert. Die „al-
te“ Bundesrepublik aber knüpfte 
1949 einerseits an die historische 
deutsche Tradition von Staaten-
bund und später Bundesstaat an. 
Die Länder gründeten die Bundes-
republik 1949. Deutschland wurde 
darüber hinaus auch nach 1945 von 
den Alliierten bewusst als macht-
gebremste Föderation installiert, 
und schließlich entstand 1949 auch 
noch (in deutscher Entscheidung) 

die folgenschwere Konstruktion des 
Bundesrats - statt eines Senats als 
zweiter Kammer. Vielleicht histo-
risch logisch, aber im damaligen 
Zeitpunkt nahezu zufällig, beim 
Frühstück am Rande des Parla-
mentarischen Rats. 

So also ist unsere Lage in West-
europa in zweifacher Weise beson-
ders: Einmal als die einzige Nation, 
die einen kommunistisch regierten 
Staat integrieren musste und zum 
anderen als föderalistisch gestalte-
te politische Organisation. Wir sind 
neben der Schweiz der einzige fö-
deralistisch organisierte Staat in 
Europa, und wir wissen, auch die 
Schweiz ist politisch eher „lang-
sam“. Aber wir sind andererseits 
darüber hinaus auch nicht wirklich 
föderalistisch organisiert, im Ge-
gensatz zur Schweiz. Unsere Ver-
fassung, das Grundgesetz, schafft 
keine klaren Zuständigkeiten der 
verschiedenen politischen Ebenen. 
Und dies macht uns schwerfällig 
und entscheidungslahm.

Verfassungen verbürgen nicht nur 
Rechte und Pfl ichten, sie sind auch 
das Gerüst der politischen Ent-
scheidungsprozesse eines Landes. 
Insofern war es intellektuell nicht 
nachvollziehbar, dass der ehemali-
ge SPD-Vorsitzende Jochen Vogel 
1998 die Forderung des BDI-Prä-
sidenten Olaf Henkel, die födera-
len Strukturen der Bundesrepublik 

Klaus von Dohnanyi

Warum ist unsere Politik so schwach?
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Bundesminister und Staats-
minister a.D., war von 1981 
bis 1988 Präsident des Se-
nats und Erster Bürgermeis-
ter der Freien und Hansestadt 
Hamburg. 

Prof. Dr. Gebhard Kirchgäss-
ner, 54, ist Ordinarius für 
Volkswirtschaftslehre und 
Ökonometrie und Direktor des 
Schweizerischen Instituts für 
Außen wirtschaft und Ange-
wandte Wirtschaftsforschung 
der Universität St. Gallen, 
Schweiz.

Prof. Dr. Hans Herbert von 
Arnim, 62, ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Öffentliches 
Recht, insbesondere Kom-
munalrecht und Haushalts-
recht, und Verfassungslehre 
an der Deutschen Hochschule 
für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer.

Prof. Dr. Gerhard Lehmbruch, 
74, ist emeritierter Inhaber 
des Lehrstuhls für materielle 
Staatstheorie am Fachbereich 
für Politik� und Verwaltungs-
wissenschaft der Universität 
Konstanz.

zu überarbeiten, eine gefährliche 
„Ökonomisierung“ der Verfassung 
nannte. Angesichts sich schnell 
wandelnder Herausfor derungen der 
Weltwirtschaft (wir nennen das 
verkürzt auch Globalisierung) woll-
te Henkel schon damals die fö-
deralen Verfassungsstrukturen der 
Bundesrepublik Deutschland poli-
tisch entschei dungsfähiger gestal-
ten. Dass dies eine Notwendigkeit 
ist, erfahren wir täglich. Auch heute, 
angesichts von Ereignissen wie der 
Abstimmung über das Zuwande-
rungsgesetz im Bundesrat, wird der 
Ruf nach einer Reform des Grund-
gesetzes wieder laut. Und diesmal 
ist es nicht nur der Präsident des 
BDI, Michael Rogowski.

Verfassung als organisatori-
sches System

Jede Verfassung beschreibt eben 
immer auch ein organisatorisches 
System. Als solches, als „Organi-
sationsschema“, muss eine Verfas-
sung mit den ökonomischen und 
sozialen Anforderung an die Gesell-
schaft übereinstimmen. Sonst ent-
stehen gefährliche, extra-kon s titu� 
tionelle Spannungen, die wiede-
rum zu erheblichen politischen Ver-
werfungen führen können. Anders 
ausgedrückt: Im Angesicht zuneh-
mender, weltweiter Wirtschaftsver-
fl echtungen muss eine Verfassung 
entweder elastisch genug sein, um 
den sich verändernden Bedingun-
gen entsprechen zu können – oder 
sie muss geändert werden, will man 
Brüche vermeiden. 

Ist nun der Föderalismus als kon-
stitutionelle Organisationsform eine 
ungeeignete Organisationsstruktur 
für die sich beschleunigt europäi-
sierende und internationalisierende 
Wirtschaftsgesellschaft? Sind uns 
zentralstaatlich organisierte Natio-
nen im Anpassungstempo zwangs-
läufi g überlegen? Es gibt Studien, 
die dies anzudeuten scheinen1.

Stärkung dezentraler Verant-
wortung notwendig

Doch hier ist es interessant, ei-
nen Blick auf andere Organisatio-
nen zu werfen und ihre Reaktionen 
auf wachsende Marktverfl echtun-
gen. Betrachtet man aus diesem 
Blickwinkel die Wirtschaft selbst, 
insbesondere die großen Unterneh-
men, so lässt sich hier eher eine Ten-
denz zur Föderalisierung erkennen. 
Die beschleunigte, evolutionäre Ex-
pansion von Kommunikationssys-
temen macht zunehmend die früher 
informationsbündelnden Zwischen-

ebenen der Hierarchien überfl üssig 
und führt damit zu immer mehr 
dezentralen Entscheidungs trägern. 
Gruppenarbeit im Automobilbau ist 
dafür nur ein Beispiel. Nur durch 
Dezentralisation der Führungsauf-
gaben – eben durch „Föderalis-
mus“, wenn man so will – konnten 
die großen Konzerne die tiefgrei-
fenden Veränderungen bewältigen. 

Der ganze Strom der Manage-
menttheorien der letzten Jahrzehn-
te, der gewiss auch viel überfl üssig 
Modisches mit sich geführt hat, lässt 
sich in seiner Grundrichtung immer 
wieder auf diese eine Frage redu-
zieren: Wie kann ein Unternehmen 
als Ganzes die wissenschaftlich-
technisch bedingte, wachsende 
Komplexität der Arbeitsprozesse 
bewältigen? Und die Antwort lau-
tet: Durch immer weiter dezentral 
verlagerte Verantwortung verbun-
den mit zentraler Richtungsbestim-
mung. Das optimale Gleichgewicht 
zwischen zentraler und dezentraler 
Verantwortung ist das Organisati-
onsproblem par excellence.

Die Stärkung dezentraler Verant-
wortung ist deswegen auch in einer 
größeren politischen Gemeinschaft 
nicht nur eine demokratische For-
derung nach mehr Selbstbestim-
mung der Bürger vor Ort, ihrer 
Gemeinden und ortsnahen Länder, 
sondern – wägt man die Erfahrun-
gen der Wirtschaft – darüber hinaus 
eine höchst pragmatische Notwen-
digkeit. 

Dezentralisation, Eigenverant-
wortung kleinerer Einheiten und 
mehr Verantwortung der Menschen 
für ihr eigenes Leben sind also nicht 
nur ein emanzipatorisches Gebot, 
sondern angesichts einer zuneh-
mend komplexer verfl ochtenen Welt 

1  Vgl. Ulrich T h i e ß e n : Fiscal Decentralizati-
on & Economic Growth in High�Income OECD 
Countries, ENEPRI Working Paper Nr. 1, Ja-
nuar 2001, Centre for European Policy Stu-
dies (CEPS), Brüssel. 
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auch eine ganz pragmatische 
Forderung der Führungstechnik. 
Dies ist auch der Grund, warum 
dem Prinzip des politischen Föde-
ralismus wachsende Aufmerk� 
samkeit zugewendet wird. Dies 
scheinen auch die politischen Be-
strebungen zur Dezentralisation (de-
volution) in einigen Zentralstaaten 
- Frankreich, Großbritannien oder 
Italien - zu bestätigen. Man beginnt 
auch im politischen Raum zu erken-
nen, dass die Komplexität in grö-
ßeren Einheiten zunimmt und bei 
unnötiger Zentralisation die Ge fahr 
problemferner und damit fehlerhaf-
ter Entscheidungen wächst. Wirkli-
cher Föderalismus, also dezentrale 
Verantwortung auch mit dem Er-
gebnis von Unterschieden und 
Wettbewerb, ist ein effektiveres Ent-
scheidungs- und Lernsystem. In 
unserer Europa-Debatte sollten wir 
das beherzigen!

Allerdings verträgt eine de zen �
trale Organisation keine Halbhei-
ten. Wo, wie in unserem deutschen 
Bund-Länder-Konsenssystem des 
so genannten kooperativen „Föde-
ra lismus“, die eine Ebene der ande-
ren ständig bis in die Einzelheiten 
hineinreden kann (und heute ist das 
fast überall der Fall), dort entste-
hen Unbeweglichkeit und Stagna-
tion, Verantwortungslosigkeit und 
Chaos. Da wäre es besser gewe-
sen, man hätte sich zentralistisch 
organisiert. Zentralisation ist bes-
ser als halbherzige Dezentralisati-
on. Ein gut geführter Zentralstaat 
ist besser als ein unentschiedener 
Föderalismus.

Verantwortungen erkennbar 
ansiedeln

Ziel einer dezentralen Organisa-
tion muss immer sein, Verantwor-
tungen erkennbar anzusiedeln, und 
zwar dort, wo sie am sachgerech-
testen getragen werden kann. Um 
diese Verantwortungen dann dort 
aber auch tragen zu können, be-

darf derjenige, dem sie zugeordnet 
werden, auch einer gewissen Frei-
heit der Entscheidung. Einer „ge-
wissen“ Freiheit der Entscheidung 
nur, weil in einem Gesamtsystem 
auch eine dezentrale Verantwortung 
an übergeordnete Regeln der Sys-
temzentrale gebunden sein muss. In 
einer politischen Föderation kann ja 
nur so die übergeordnete Gemein-
schaft (Nation) bestehen bleiben. 
In diesen, möglichst klar abzu-
steckenden Grenzen bedürfen die 
dezen tralen Einheiten dann aller-
dings nicht nur einer deutlichen 
Freiheit zur Entscheidung: Die Ge-
samtheit muss als Ergebnis auch 
zwangsläufi g mit regionalen Unter-
schieden rechnen. Und das muss 
eine föderalistisch organisierte Na-
tion ertragen wollen. „Gleiche Le-
bensverhältnisse“ müssten dann in 
diesem Sinne interpretiert werden. 

Eine selbstverantwortliche Ge�
 bietskörperschaft müsste also in 
der Lage sein, einen entsprechen-
den Teil ihrer Ressourcen (Steuern) 
selbst zu bestimmen und damit 
auch die Folgen fi nanzpolitischer 
Entscheidungen sichtbar tragen. Es 
geht hier um den angelsächsischen 
Begriff der „accountability“, in der 
Tat nur schwer übersetzbar; er bein-
haltet nämlich nicht nur das Recht, 
eine Entscheidung zu treffen und 
die Notwendigkeit auch die Folgen 
zu tragen, sondern auch die Pfl icht 
zur Rechenschaftslegung.

„Accountability“ der Glied-
staaten erforderlich

Damit ein politischer Födera-
lismus funktioniert, müssten also 
nicht nur klar abgegrenzte Aufga-
ben an die Gliedstaaten übertragen 
werden, die Gliedstaaten müssten 
auch über ihre Ressourcen – und 
differenziert! – entscheiden können 
und dann die Folgen von sowohl un-
richtigen als auch von falschen Ent-
scheidungen sichtbar tragen. Ohne 
klare Verantwortung keine verant-

wortlichen Entscheidungen, son-
dern Unübersichtlichkeit und faule 
Kompromisse. Ohne klare Eigenver-
antwortung der Länder politische 
Verantwortungslosigkeit in weiten 
Bereichen. Ohne „accountability“ 
der Gliedstaaten kein Föderalis-
mus. In dieser Beziehung sind eini-
ge föderalistische Vorbilder – z.B. 
die USA und die Schweiz – eindeu-
tig konsequenter und effi zienter or-
ganisiert als wir.

In Deutschland haben Länder 
keine eigenen Einnahmen; sie sind 
dennoch verpfl ichtet, in erhebli-
chem Umfange die Einnahmen an-
derer Länder auszugleichen. Sie 
sind zuständig für das Bildungswe-
sen, aber dürfen nicht einmal den 
Zugang zu ihren Hochschulen re-
geln. Ihre Gemeinden müssen für 
die Kosten der Sozialhilfe aufkom-
men, aber sie haben kaum die Mög-
lichkeit, Einfl uss darauf zu nehmen, 
wer welche Arbeit annehmen muss 
oder wie das Verhältnis von So-
zialhilfeleistungen zu den unteren 
Lohngruppen geregelt ist. Die 
Länder sind bei fast allen Ent-
scheidungen des Bundes als 
Bundesrat gefragt, und einzelne 
Länder feilschen deswegen dort 
bei Abstimmungen oft über andere 
sachfremde Themen, um günstige 
Ergebnisse in anderen Feldern zu 
erzielen. Der für die Bürger un�
überschaubare Vermittlungsaus-
schuss wird dadurch gelegentlich 
wichtiger als Bundesregierung und 
Bundestag. 

Komplizierte 
Konsensmaschinerie

Unsere Verfassung praktiziert 
keinen eigenverantwortlichen Fö-
deralismus, sondern eher eine ko m-
plizierte Konsensmaschinerie. Hat 
man die Grundprinzipien von Orga-
nisation und Verantwortung einmal 
verstanden, dann wird man also 
von der so genannten „Reformun-
fähigkeit“ Deutschlands kaum noch 
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überrascht sein: Sie liegt weder an 
überstarken Verbänden – die gibt 
es heute in allen ausgereiften De-
mokratien gleichermaßen; sie liegt 
auch nicht an einer besonderen 
Schwäche deutscher Politiker - de-
ren Durchsetzungskraft in unpopu-
lären, außenpolitisch bestimmten 
Fragen (von der Wiederbewaffnung 
bis zum Euro) spricht eher gegen ei-
ne besondere Schwäche. Vielmehr 
macht jene, von unserer Verfassung 
vorgegebene bzw. praktizierte Or-
ganisation der politischen Entschei-
dungsprozesse unser Land immer 
handlungsschwächer. Angesichts 
der uns von außen immer dringli-
cher gestellten Herausforderungen 
innenpolitischer Natur eine große 
Gefahr.

Zugegeben: Es sind häufi g nicht 
die Verfassungsartikel selbst, die 
den heutigen Zustand herbeigeführt 
haben, obwohl schon der Bundes-
rat als solcher eine Fehlkonstruk-
tion darstellt. Auch die Gesetz �
gebungspraxis hat Bund und 
Länder in immer größere gegen-
seitige Abhängigkeit geführt; im-
mer mehr zustimmungspfl ichtige 
Gesetze wurden geschaffen. Bund 
und Länder haben gemeinsam die-
se Entwicklung begünstigt. Eine 
Entfl echtung auch im Rahmen des 
Grundgesetzes würde deswegen 
schon erheblich helfen. 

Eine oft übersehene Folge un-
serer heutigen Verfassungspraxis 
ist im Übrigen auch der immense 
Zeitaufwand, der für den innenpo-
litischen Abstimmungsprozess von 
den Politikern gefordert wird. Die-
ser Aufwand erlaubt es verantwort-
lichen Politikern kaum noch, den 
Kopf frei zu halten für wirklich stra-
tegisches Denken. Sie haben zu 
wenig Zeit für auswärtige und kultu-
relle Kontakte. Was die bestehende 
Verfl echtung der Entscheidungs-
prozesse von Bund und Ländern 

an Gesprächs- und Abstimmungs-
bedarf bedeutet, was sie mit sich 
bringt an Kompromissen, an Zeit-
aufwand und Rücksichten des Bun-
des auf lokale Wahlen, das muss 
man wohl selbst erlebt haben, um 
es zu begreifen: Hier hat die Selbst-
lähmung des Systems eine weitere, 
wesentliche Ursache.

Reformstau – 
eine Organisationsfrage

Je weiter nun Europäisierung 
bzw. die Globalisierung fortschrei-
ten, desto bedeutsamer werden 
für die Bundesrepublik Fragen der 
Effi zienz unserer eigenen po-
litischen Entscheidungsprozesse. 
„Reformstau“ in Deutschland muss 
deswegen endlich als Frage der 
Organisation unserer bundesrepu-
blikanischer Entscheidungsprozes-
se verstanden werden. Der Patient 
Deutschland lamentiert über seine 
schmerzhaften Symptome, aber er 
begreift nicht die wesentliche Ur-
sachen für seine erlahmende Ent-
scheidungskraft.

Die heutige deutsche Föderalis-
muskonzeption schafft keine krea-
tiven Vorteile mehr, es überwiegen 
die lähmenden Nachteile. Schon die 
Unterscheidung zwischen „koope-
rativem Föderalis mus“ und „Wett-
bewerbsfödera lismus“, die im Zu�
sammenhang mit Fragen des 
Finanzausgleichs immer wieder 
angeführt wird, ist intellektuell ein 
Unding: Jeder Föderalismus be-
deutet Wettbewerb der Gliedstaa-
ten, sonst ist das Gebilde eben 
kein Föderalismus. Verantwortung 
will Freiheit, aber Freiheit von Men-
schen schafft auch Ungleichheiten, 
sonst ist es eben keine Freiheit. 
Doch nur wer frei ist, kann auch 
verantworten! Im heutigen Zustand 
aber wird Politik in Deutschland 
nicht mehr wirklich verantwortet: 
Jeder zeigt auf den anderen als 

Verursacher der Blockade - der 
Bund auf die Länder im Bundesrat, 
die Länder auf den Bund, die Ge-
meinden auf beide. Wir erleben 
eine Selbstfesselung des poli-
tischen Systems. Wir müssen 
begreifen: Nicht Deutschlands Wirt-
schaft, sondern Deutschlands po-
litische Organisation ist nicht mehr 
wettbewerbsfähig. 

Gibt es eine Therapie? Das Prob-
lem liegt nicht in einem Mangel an 
Ideen – ich verweise nur auf Fritz 
Scharpfs große Studien, auf die 
Arbeiten der Bertelsmann Stiftung 
„Entfl echtung 2005“ und der 
Naumann Stiftung usw. Das Pro-
blem liegt vielmehr in der man-
gelnden Erkenntnis der politischen 
Öffentlichkeit und der Politiker 
selbst. Politik und politische Medi-
en müssen erst einmal verstehen, 
dass die Organisation von Ent-
scheidungsprozessen das Schick-
sal von Organisationen bestimmt 
– und dass dies auch für Staaten 
gilt. Dass eben auch eine Verfas-
sung nicht nur Rechte sichert, son-
dern als Organisationsschema die 
politischen Entscheidungsprozesse 
maßgeblich bestimmt.

Wir werden Deutschland im 
internationalen und inner-euro-
päischen Wettbewerb erst wieder 
handlungsfähig machen können, 
wenn es gelingt, der Öffentlichkeit 
zu vermitteln, dass Föderalismus 
zwar eine Zukunft haben kann, dass 
aber die praktische Ausgestaltung 
des Föderalismus in Deutschland 
die Hauptursache der deutschen 
Misere ist. Und, dass die notwendi-
gen und dringenden Reformen der 
Verfassung nicht länger nur eine in-
tellektuelle Beschäftigung einzelner 
Stiftungen, Wissenschaftler oder 
Politiker sein dürfen: Eine grund-
legende Reform des deutschen 
Föderalismus muss endlich als Le-
bensfrage unseres Landes begrif-
fen werden.
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Spätestens seit F. W. Scharpf1 
das Wort von der „Politikver-

fl echtungsfalle“ geprägt hat, wird 
in der Bundesrepublik Deutschland 
der Fö deralismus für den bestehen-
den Reform stau (mit-)verantwortlich 
gemacht. Als wesentliches Problem 
gelten die unterschiedlichen Mehr-
heiten in Bundestag und Bundes-
rat, die seit den sechziger Jahren 
fast durchgängig zu beob achten 
sind: Wenn die Regierung in Bonn 
wechselt, dauert es nicht sehr lange, 
bis die im Bund regierenden Partei-
en ihre Mehrheit in der Länder-
kammer verlieren und im Bundesrat 
wieder Kompromisse gesucht wer-
den müssen. Um diese Situation 
zu ändern, wird das Heil in einem 
Ausbau des Zentralismus gesucht, 
welcher dem Bund weitere Kom-
petenzen zuordnen soll, so dass 
durch die Länderkammer keine Blo-
ckade der Bundespolitik mehr er-
folgen kann.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass es 
solche Blockaden gibt bzw. dass, 
wie gerade diese Legis laturperiode 
wieder gezeigt hat, die Opposition 
im Bundestag in bestimmten Situ-
ationen (ins besondere im Vorfeld 
von Bundestagswahlen) der Ver-
suchung nicht widerstehen kann, 
durch die Blockade von Gesetzen 
im Bundesrat die Regierung „vor-
zuführen“, um damit die eigene 
Ausgangssituation vor den Wahlen 
zu verbessern, und dass eine Re-
gierung, die sich nicht erpressen 
lassen will, darauf entsprechend re-
agiert. Dadurch werden neue Rege-
lungen blockiert, für die prinzipiell 
breite Mehrheiten vorhanden wären. 

Dieses Spiel wurde Ende der letzten 
Legislaturperiode in Zusammen-
hang mit der Steuerreform und jetzt 
wieder beim Zu wanderungsgesetz 
gespielt. 

Weitgehend ausgeschalteter 
Wettbewerb

Wenn eine bestimmte föderale 
Struktur derartige „Spiele“ ermög-
licht, ist es sicher sinnvoll darüber 
nachzudenken, welche institutio-
nellen Reformen solchem Verhalten 
einen Riegel vorschieben könnten. 
Ein zentralistisches System wie z.B. 
im Ver einigten Königreich lässt sol-
ches nicht zu. Andererseits zeigt ein 
Vergleich der Entwicklun gen der eu-
ropäischen Länder nach dem zwei-
ten Weltkrieg, dass das Vereinigte 
König reich gerade in wirtschaft-
licher Hin sicht nicht sonderlich 
erfolgreich war. Heute liegt sein 
Brut toinlandspro dukt pro Kopf im-
mer noch unter jenem Deutsch-
lands (trotz der Probleme mit der 
deutschen Vereinigung), aber auch 
unter jenem Österreichs, von der 
Schweiz ganz zu schweigen2. Ein 
wesentlicher Grund dafür sind die 
vergleichsweise extremen Politik�  
 wechsel, die häu fi g nach einem 
Regie rungswechsel erfolgten. In ei-
ner weiteren Zentralisie rung das 
Heil zu suchen, könnte daher zu ei-
ner wirtschaftlich noch ungünstige-
ren Si tuation führen.

Vieles spricht dafür, dass das Pro-
blem der Bundesrepublik Deutsch-
land eher in zu wenig als in zu 
viel Föderalismus besteht. Födera-
lismus sollte Wettbewerb zwischen 

den politi schen Einheiten beinhal-
ten. In Deutschland wurde – unter 
dem Eindruck der Doktrin der (vom 
Grundgesetz geforderten) Einheit-
lichkeit der Lebensverhältnisse – 
dieser Wettbewerb zwi schen den 
einzelnen Bundesländern weitge�
hend ausgeschaltet. Genau er aber 
ermöglicht, dass föderale Staaten 
sehr viel reformfreudiger sein kön-
nen als zentralisti sche Staaten. 
Wenn es in Deutschland einen Re�  
 formstau durch Föderalismus ge-
ben sollte, dann allen falls durch 
einen schlecht konstruierten Fö-
deralismus. Außerdem sind un-
terschiedliche Mehrheiten in den 
bei den Kammern, indem sie den 
Volkswillen nach „mittleren“ Lösun-
gen zum Ausdruck bringen, zumin-
dest aus demokratietheoretischer 
Perspektive eher zu befürworten. 

Gespaltene Regierung als 
Ausdruck des Volkswillens

Die seit den sechziger Jahren 
in Deutschland beste hende Situati-
on unterschiedlicher Mehr heiten in 
den beiden Kammern ist weder 
eine Besonder heit Deutschlands 
noch ein „Betriebs unfall“, sondern 
sie ist zum einen Ausdruck des 
Volks willens und zweitens auch in 
anderen Ländern zu beobachten. 
Voraussetzung dafür ist, dass die 
Be völkerung die Möglichkeit hat, 
über die ideologische Ausrichtung 
politischer Entschei dungs träger auf 
verschiedenen Ebenen in unter-
schiedlichen Wahlen unabhängig 
voneinander zu entscheiden. So 
spricht man in den Vereinigten Staa-
ten von einer „gespaltenen Re-
gierung“ (divided government): Für 
einen großen Teil der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg sah sich 

Gebhard Kirchgässner

Reformstau durch ein Zuwenig an Föderalismus

1 F.W. S c h a r p f : Die Politikverfl echtungsfalle: 
Europäische Integration und deutscher Föde-
ralismus im Vergleich, in: Politische Vierteljah-
resschrift, 26 (1985), S. 323 – 356.

2 Siehe http://www1.oecd.org/std/gdpperca.
htm. Dies gilt auch kaufkraftbereinigt.
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der amerikanische Präsident einem 
Kongress mit einer anderen partei-
politischen Ausrichtung gegenüber, 
und für die wichtigen Entscheidun-
gen musste dann ein Kompromiss 
zwischen Präsident und Kongress 
(bzw. zwi schen den beiden großen 
Parteien) gefunden werden. Und 
selbst in Frankreich, wo das politi-
sche System so konstruiert ist, 
dass der Präsident und die von 
ihm abhängige Regie rung einen 
weiten Entscheidungsspielraum ha-
ben, beobachten wir inzwischen 
längere Perioden der „Co habitation“ 
und damit faktisch einer Koalition 
zwischen den beiden großen Blö-
cken.

Dies zeigt, dass die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger wollen, 
dass wichtige Ent scheidun gen im 
Konsens zwischen den wesentli-
chen politischen Kräften getroffen 
werden und dass keine „extremen“ 
Beschlüsse gefällt werden. Dies 
entspricht der Aussage der ökono-
mischen Theorie der Demokratie, 
wonach sich im demokratischen 
Wett bewerb die Position des Me-
dianwählers durchsetzt. 

Offensichtlich gilt dies nicht nur in 
der direkten Demokratie, für die die-
ses Modell entwickelt wurde, son-
dern auch in rein repräsen tativen 
Systemen, sofern die Wählerinnen 
und Wähler die Möglichkeit haben, 
ihre Entschei dungen für verschie-
dene Ebe nen unabhängig vonein-
ander zu treffen. (In der Schweiz 
wird der gleiche Zwang zur Einigung 
durch die Existenz des Referen-
dums erzeugt: Da knappe Ent-
scheidungen des Parlaments kaum 
Chancen haben, ein Referendum 
zu überstehen, werden in aller Re-
gel Lösungen ge sucht, hinter de-
nen eine große parlamentarische 
Mehrheit steht.) Dies aber lässt 
institutio nelle Vorschläge, mit de-
nen versucht wird, solche Kom-
promisse generell zu vermeiden, 
(zu mindest aus demokratietheoreti-

scher Per spek tive) als problema-
tisch erscheinen3.

Dazu kommt, dass die Erfahrung 
vieler Länder zeigt, dass große Re-
formen eher in der Zu sam menarbeit 
zwischen den entschei denden po-
litischen Kräften zustande kommen 
als mittels einer polarisierenden Po-
litik. Gerade deutliche Kurswech-
sel erfordern, wenn sie erfolgreich 
sein sollen, zumeist einen solchen 
Konsens. Dies gilt für die Arbeits-
marktreformen in den Nieder landen 
nicht anders als für die Reform-
politik in Neuseeland oder auch für 
die (erfolgreichen) Bemühungen der 
Schweiz Ende der neun ziger Jahre, 
das ausufernde Budgetdefi zit des 
Bun des in den Griff zu bekommen. 
(Dass jetzt durch das Verhalten des 
Parlaments sowie durch die Ausga-
ben für die neue Airline Swiss nach 
dem Überschuss im Jahr 2001 für 
die nächsten Jahre wieder erhebli-
che Defi zite zu erwarten sind, än-
dert daran nichts.) Insofern haben 
sich korporatistische Verfahren in 
vielen Fällen als sehr erfolgreich 
erwiesen. Und auch theo re tisch 
ist unbestritten, dass grundlegen-
de Änderungen von Regeln, die 
(zumindest prinzipi ell) der Verfas-
sungsebene zuzuordnen sind, von 
einer breiten Mehrheit abgestützt 
werden sollten.

Ein spezifi sch  
deutsches Problem

Typischerweise erfordert fi skali-
scher Föderalismus, dass die mitt-
lere und die untere Ebene des 
Staates nicht nur über ihnen zu-
gewiesene Mittel (im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Vorgaben) frei 
entscheiden können, sondern dass 
sie auch eigene Quellen haben, 
aus denen ihnen diese Mittel zufl ie-
ßen. Genau dies aber ist bei den 

deutschen Bundesländern nicht ge-
geben: Sie besitzen keine eigene 
Steuerhoheit. Aber auch der Bund 
hat nur eine sehr einge schränkte 
Steuerhoheit: Sieht man von eini-
gen speziellen Verbrauchssteuern 
ab, so fi nanziert er sich genauso wie 
die Länder im Wesentlichen über 
die Gemeinschaftssteuern. Damit 
können die Länder zwar für sich 
selbst nur sehr wenig entscheiden, 
sie aber haben im Ausgleich dafür 
gemeinsam sehr viel Einfl uss im 
Bund. 

Diese Vermi schung von Kompe-
tenzen auf der Finan zierungsseite 
ist jedoch nicht eine notwen dige 
Folge des Föderalismus, sondern 
ein spezifi sch deutsches Problem4. 
Ihr entspricht auf der Ausgabensei-
te eine unzureichende Trennung 
der Aufgabenbereiche. Dazu kom-
men ein System des Finanzaus-
gleichs, welches (unter Verweis auf 
die geforderte Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse) die Steuerauf-
kommensunterschiede weitestge-
hend einebnet, und die (durch das 
Bundesverfassungsgericht sankti-
onierte) Pfl icht des „Bail-outs“ 
konkursreifer Bun desländer wie 
Bremen und das Saarland durch 
den Bund und die übrigen Bundes-
länder. All dies zusammen kann, 
so wie die deut schen Parteien sich 
ver halten (und unter dem Druck, 
wiedergewählt werden zu müssen, 
sich teilweise vielleicht auch ver-
halten müssen), tatsäch lich zu ei-
ner Reformblockade führen.

Stärkung des Föderalismus 
sinnvoll

Man könnte dieses Problem mit 
einer stärkeren Zentralisierung an-
gehen. Allerdings sind die Aussich-
ten dafür, dass dies längerfri stig zu 

3 Siehe hierzu ausführlicher G. K i rc h  g ä s s -
n e r, L.P. F e l d , M. S a v i o z : Die direkte 
Demokratie: Modern, erfolgreich, ent wick-
lungs� und exportfähig, Basel, München 1999, 
S. 169 ff.

4 Siehe hierzu auch G. K i rc h g ä s s n e r, W.W. 
P o m m e re h n e : Zwischen Parteien und Bun-
desstaat: Staatshandeln in der Schweiz und 
in der Bun desrepublik Deutschland, in: H. 
A b ro m e i t , W.W. P o m m e re h n e  (Hrsg.): 
Staatstätigkeit in der Schweiz, Bern, Stutt-
gart, Wien 1992, S. 221 – 245.
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einer besseren Politik führen würde, 
eher gering. Sinnvoller wäre eine 
Stär kung des Föderalismus. Hier-
zu müssten die Aufgaben zwischen 
Bund und Ländern strikter getrennt 
und zudem den Ländern eigene 
Steuerquel len zuge wiesen werden. 
Damit ergäben sich zunächst erheb-
liche Unterschiede in der Finanz-
ausstat tung der einzelnen Länder. 
Sieht man einmal von den neuen 
Bundesländern ab, die ohne Zwei-
fel noch über längere Zeit auf er-
hebliche zusätzliche Zuweisungen 
vom Bund und/oder den westdeut-
schen Bundesländern angewiesen 
sind, so könnte ein Teil dieser Un-
terschiede durch einen (maßvollen) 
Finanzausgleich ausgeglichen wer-
den. Ansonsten aber wären die 
Bundesländer (z.B. durch ent-
sprechende verfassungsrecht liche 
Re geln) auf einen weitgehenden 
Budgetaus gleich zu verpfl ichten, 
was im Fall erhebli cher Defi zite 
auch Steuererhöhungen nach sich 
zie hen könnte. 

Auch könnte man sich beim Fi-
nanzausgleich Regeln vorstellen, 
die stärker äqui valenzorientiert sind. 
So zahlt z.B. in der Schweiz der 
Heimatkanton für jeden Studenten, 
der in einem anderen Kanton stu-
diert, diesem Kanton einen Aus-
gleich, dessen Höhe abhängig vom 
Studienfach ist und der in etwa die 
Stu dienkosten ab deckt. Damit er-
gibt sich nicht nur ein Ausgleich 
zwischen Hochschul- und Nicht-
Hochschul kantonen, sondern, so�

fern diese Beiträge den Univer-
sitäten zugute kommen, lässt sich 
damit (bei freier Studienplatzwahl) 
auch in einem staatlichen System 
ein Wettbe werb um Studie rende 
entwickeln. 

Je unabhängiger die einzelnen 
Bundesländer sind, desto eher sind 
sie in der Lage, bei sich Reformen 
durchzuführen. Diese können, so-
fern sie erfolgreich sind, in anderen 
Bundeslän dern und mög licherweise 
auch auf der nationalen Ebene 
nachvollzogen werden. Erweisen 
sich diese Reformen dagegen als 
Fehlschläge, so sind die Kosten 
erheblich geringer, als wenn man 
entsprechende „Experimente“ auf 
nationaler Ebene durchgeführt hät-
te. Insofern stellen Staaten mit 
föderaler Struktur ein Labor für Re-
formen dar. Dies gilt freilich nur 
dann, wenn der Spielraum der ein-
zelnen Gliedstaaten nicht gleichzei-
tig durch nationale Regelungen zu 
stark eingeschränkt wird, wie dies 
in der Bundesrepublik Deutschland 
leider in weiten Berei chen der Fall 
ist. 

So wäre z.B. eine Ausbil dung 
in den Wirtschaftswissenschaften 
wie an der Uni versität St. Gallen 
in Deutschland kaum denkbar, weil 
sie nicht den entsprechenden Rah-
menordnungen entspricht. Den-
noch (oder vielleicht gerade 
deswegen) haben unsere Absol-
venten hervorragende Berufschan-
cen in Deutschland. Dies ist nur ein 
kleines Beispiel dafür, dass viele 

jener in Deutschland existie renden 
zentralen Regelungen, die den Fö-
deralismus behindern, nicht nur 
überfl üssig sind, sondern schädlich 
sein können.

Zusammenfassend lässt sich da-
her sagen, dass der in der Bundes-
republik Deutschland exis tie rende 
Reformstau weder eine notwendi-
ge Folge des Föderalismus ist noch 
sich daraus ergibt, dass sich zen-
trale staatliche Regelungen auf eine 
breite Mehrheit (auch in der Be-
völkerung) abstützen müssen. Das 
Problem ist vielmehr ein Zuwenig 
an Föderalismus, welches dadurch 
nur scheinbar ausgeglichen wird, 
dass die Länder in (reinen) Bun-
desangelegenheiten weitge hende 
Mitspracherechte haben. Eine Lö-
sung sollte daher nicht in einer 
weiteren Zentra lisie rung gesucht 
werden, sondern in einer Stärkung 
der Position der einzelnen Länder, 
insbeson dere auch durch Gewäh-
rung einer eigenen Steuerhoheit, 
sowie in einer weitgehenden Ent-
fl echtung der entsprechenden Auf-
gabenbereiche zwischen Bund und 
Ländern. Wie das Bei spiel der 
Schweiz zeigt, ist der damit (ver-
meintlich oder auch tatsächlich) 
verbundene Verlust an Einheitlich-
keit (der Lebensverhältnisse) ein 
geringer, freilich zu zahlender Preis 
in Ver gleich zu dem, was man damit 
an Handlungsspielraum (und damit 
an Möglichkeiten, auf die Präferen-
zen der Bürgerinnen und Bürger 
besser eingehen zu können) gewin-
nen kann.

Hans Herbert von Arnim

Reformstau durch deformierten Föderalismus

Der Föderalismus befi ndet sich in 
einer ausgesprochenen Sinn-

krise. Repräsentative Demokratie 
bedeutet nach der so genannten 
Lincolnschen Formel Regierung 

durch das Volk und für das Volk. 
Der Sinn des Bundesstaats besteht 
darin, von beidem mehr zu errei-
chen: Durch Aufteilung der Kompe-
tenzen auf Bund und Länder sollen 

mehr Bürgernähe und mehr poli-
tische Handlungsfähigkeit ermög-
licht werden. Doch die Idee verkehrt 
sich in der bundesrepublikanischen 
Realität in ihr Gegenteil. Bei uns 
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50% – und darunter regelmäßig die 
wichtigsten.

Kennzeichnend für diese Ent-
wicklung ist ein für den deutschen 
Föderalismus typischer Mecha nis�
mus von Verhandlungen zulasten 
Dritter: Der Bund erhielt im Laufe 
der Jahrzehnte immer mehr Gesetz-
gebungskompetenzen, was sein 
Gewicht erhöhte, die Ministerprä-
sidenten stimmten der dafür erfor-
derlichen Grundgesetz änderung im 
Bundesrat zwar zu, aber nur unter 
der Voraussetzung, dass ebendie-
ser  Bundesrat ein Vetorecht bei der 
Bundesgesetzgebung erhielt, und 
gewannen dadurch Profi lierungs-
möglichkeiten auf der Bundesebe-
ne2. All das ging auf Kosten der 
Landesparlamente und der diese 
wählenden Bürger.

Lähmung
der Bundesländer

Zu ähnlichen Blockaden kommt 
es in den Bundesländern. Diese 
tendieren in den ihnen verbliebe-
nen Gesetzgebungsbereichen zu 
Einheitsregelungen. In dem wich-
tigsten Länderbereich, der Schul- 
und Hochschulpolitik, haben sie ih-
re Kompetenzen praktisch an die 
Kultusministerkonferenz abgetre-
ten. Deren Beschlüsse sind recht-
lich zwar nicht bindend, haben 
faktisch aber ein großes präjudi-
zierendes Gewicht. Da die Kultus-
ministerkonferenz nur einstimmig 
entscheidet, kann das kleinste der 
sechzehn Bundesländer alles blo-
ckieren. Das langsamste Schiff be-
stimmt die Geschwindigkeit des 
ganzen Geschwaders. Verkrustung 
und Innovationsmangel sind die 
Folgen. 

Welche Konsequenzen dies für 
die Schulpolitik zeitigt, hat eine 

internationale Vergleichsuntersu-
chung in den Fächern Mathematik 
und Naturwissenschaften schon 
1997 gezeigt. Die Leistungen deut-
scher Schüler sind vergleichsweise 
niederschmetternd, und die Reakti-
on der Kultusministerkonferenz war 
typisch. Statt öffentlich Alarm zu 
schlagen, hat sie versucht, die Er-
gebnisse unter der Decke zu halten. 
Die Ende 2001 vorgelegte Pisa-Stu-
die hat nun die dürftigen Ergebnis-
se der deutschen Schulausbildung 
bestätigt – auch für andere Schul-
fächer. 

Auch sonst wird in fast tausend 
interföderalen Gremien beinahe al-
les zwischen den Ländern sowie 
zwischen Bund und Ländern koor-
diniert und abgestimmt – mit ähn-
lich lähmenden Folgen. Da in diesen 
Gremien fast durchweg Vertreter 
der Regierungen sitzen und Ab-
sprachen treffen, degenerieren die 
Landesparlamente häufi g zu bloßen 
Vollstreckern der Entscheidungen 
irgendwelcher Minister- und Beam-
tenzirkel. Die ins Kraut geschosse-
nen Koordinierungsgremien führen 
zu einem verschleierten Zentralis-
mus, obwohl meist kein Gesetz und 
keine Verfassungsvorschrift dazu 
zwingt.

An sich hätte man vermutet, dass 
sich die Landesparlamente gegen 
die Zentralisierung und die damit 
verbundene schrittweise Austrock-
nung ihrer eigenen Kompetenzen 
zur Wehr setzen. Dabei wird aber 
übersehen, dass die Landesparla-
mentarier sich durch Aufblähung 
ihrer Bezahlung und Versorgung 
schadlos gehalten haben. Zudem 
schaltet die Zentralisierung den 
Leistungswettbewerb zwischen den 
Ländern aus, und dies entspricht 
durchaus den Eigeninteressen von 
Berufspolitikern. Denn dann kön-
nen sie für politische Fehlleistungen 
nicht mehr verantwortlich gemacht 
werden.

entmachtet der Föderalismus Par-
lamente und Bürger und führt zu 
immer größerer Bürgerferne. Die 
Handlungsfähigkeit der Politik wird 
vermindert, gelegentlich bis hin zur 
Lähmung1. 

Dabei geht es um Probleme des 
Systems. Seine Deformation und 
die Aufl ösung zurechenbarer Ver-
antwortung sind – von der Euro-
päischen Union abgesehen – kaum 
irgendwo derart ausgeprägt wie in 
dem auf Bismarck zurückgehenden 
deutschen Exeku tivföderalismus. 
Dies soll – beispielhaft – an zwei 
Schlüssel themen illustriert werden, 
dem Wirken des Bundesrats und 
der Kultusministerkonferenz.

Blockadeinstrument 
Bundesrat

Die Blockademacht des Bun-
desrats ist seit dem Scheitern der 
Steuerreform in der vergangenen 
Wahlperiode in die öffentliche Dis-
kussion geraten. Im Bundesrat sol-
len eigentlich Länderinteressen in 
die Bundespolitik eingebracht wer-
den. Doch wird er zunehmend par-
teipolitisch instrumentalisiert und 
hat dadurch eine neue, ihm von den 
Verfassungsvätern gar nicht zuge-
dachte Rolle erhalten. Eine abwei-
chende parteipolitische Mehrheit im 
Bundesrat, wie sie allmählich fast 
zur Regel geworden ist, ist aus 
machtpolitischen Gründen leicht 
versucht, mit ihrem Veto die Re-
gierungsmehrheit im Bundestag zu 
blockieren. Und dies ist bei immer 
mehr Angelegenheiten möglich. Ur-
sprünglich waren nur etwa 10% 
der Bundesgesetze „Zustimmungs-
gesetze“, inzwischen sind es über 

1 Dies ist das Fazit meines Buchs „Vom schö-
nen Schein der Demokratie“, auf das dieser 
Beitrag auch sonst vielfach zurückgreift; Hans 
Herbert v o n  A r n i m : Vom schönen Schein 
der Demokratie, München 2000. Siehe auch 
die Taschenbuchausgabe von 2002 mit ei-
nem aktuellem Nachwort und Hans Herbert 
v o n  A r n i m , Gisela F ä r b e r, Stefan F i s c h  
(Hrsg.): Föderalismus. Hält er noch, was er 
verspricht?, Berlin 2000.

2 Dies ist allerdings nicht der einzige und nicht 
einmal der wichtigste Grund für die Zunahme 
der Zustimmungsgesetze. Siehe Hans Her-
bert v o n  A r n i m : Vom schönen Schein der 
Demokratie, a.a.O., S. 86 ff., 110 f.
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So fatal dieses System für die 
Allgemeinheit ist, so sehr kommt es 
den Eigeninteressen der politischen 
Klasse entgegen. Es herrschen 
„credit claiming“ und „scapegoa-
ting“, Begriffe, die soviel bedeuten 
wie: Erfolge rechnet sich jeder zu, 
und für Misserfolge sind immer die 
anderen verantwortlich. Mangels 
wirklicher öffentlicher Zurechenbar-
keit von politischen Leistungen und 
von politischem Versagen werden 
Bürger und Wähler vollends orien-
tierungslos. Wo alle Verantwortung 
tragen, trägt niemand Verantwor-
tung. Die vielfachen Verfl echtun-
gen führen letztlich zu „organisierter 
Unverantwortlichkeit“.

Reformbedarf anerkannt

Diese Mängel zu beheben ver-
langt eine grundlegende Reform. 
Der Reformbedarf wird inzwischen 
fast durchgehend erkannt – nicht 
nur von Wissenschaftlern, sondern 
auch von Politikern selbst. Wäh-
rend früher gewisse Mängel des po-
litischen Entscheidungsverfahrens 
hingenommen werden konnten – 
angesichts der Produktivität und 
des Wachstums blieb immer noch 
genug für das Notwendige übrig –, 
hat sich die Situation heute grundle-
gend geändert. Das hängt mit dem 
nachlassenden Wirtschaftswachs-
tum, den größeren Lasten infolge 
der deutschen Vereinigung und der 
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit, 
aber auch mit den demographi-
schen Umschichtungen zusammen. 
Hinzu kommen der stärkere Wett-
bewerbsdruck durch Europäisie-
rung und Globalisierung und – seit 
dem 11. September 2001 – ganz 
neue Anforderungen an die öffent-
liche Sicherheit. Diese Entwick-
lungen tragen dazu bei, dass die 
Mängel der politischen Willensbil-
dung, die inzwischen geradezu eine 
Art Standortnachteil der Bundes-
republik Deutschland begründen, 
immer empfi ndlicher registriert wer-
den.

Die Reformvorschläge betreffen 
vor allem fünf Aspekte:

• den Abbau der so genannten Ge-
meinschaftsaufgaben von Bund 
und Ländern,

• die Reform der Finanzverfassung, 
insbesondere den Abbau der 
Mischfi nanzierung und die Neu-
aufteilung der Steuerhoheit zu-
gunsten der Länder,

• die Ausweitung der im Laufe der 
Zeit immer dürftiger gewordenen 
Gesetzgebungskompetenzen der 
Länder,

• die Stärkung der an Bedeutungs-
verlust leidenden Landtage und

• die Verbesserung des bundes-
politischen Entscheidungsverfah-
rens, etwa durch Verringerung der 
Kompetenzen des Bundesrats.

Wir fi nden also eine weitgehen-
de Übereinstimmung in zwei The-
menbereichen vor: Fehlfunktionen 
des Föderalismus und – daraus re-
sultierend – dringender Reformbe-
darf. 

Eigeninteresse der politischen 
Klasse

Gleichzeitig werden zwei weitere, 
besonders heikle, aber auch wich-
tige Themenbereiche ignoriert oder 
unterdrückt. Im „Mainstream“ der 
politischen und wissenschaftlichen 
Äußerungen bleiben sie jedenfalls 
regelmäßig ungenannt. Der eine be-
trifft die Frage, wodurch die Fehl-
entwicklung der föderalistischen 
Institutionen der Bundesrepublik 
Deutschland eigentlich entstanden 
ist, welches also die wirklichen 
Triebkräfte und die Motive der Po-
litiker waren und sind. Geht man 
dieser Frage unvoreingenommen 
nach, so gelangt man zu den schon 
erwähnten Eigeninteressen der po-
litischen Akteure. Die Verteilung der 
Verantwortung auf möglichst viele 
Schultern ist für alle beteiligten Po-
litiker nun einmal sehr bequem, weil 

sie ihre Stellung sichert und sie ge-
gen mögliche Vorwürfe und Angrif-
fe immunisiert. 

Doch Hinweise auf die Eigenin-
teressen der politischen Klasse als 
eigentlicher Motor für die Fehlent-
wicklungen fi ndet man in fast kei-
ner der großen bundesdeutschen 
Untersuchungen, und wenn dieses 
Motiv doch einmal genannt wird, 
dann eher von Außenseitern3. Das 
dürfte wiederum zwei Gründe ha-
ben, die sich gegenseitig verstär-
ken: eine gewisse Naivität des 
Menschenbildes mancher Autoren, 
gepaart mit methodenbedingter 
Analyseschwäche, und die in 
Deutschland unter vielen Ge-
sellschafts- und Rechtswissen-
schaftlern verbreitete Abneigung, 
Politikern zu nahe zu treten. 

Es gilt immer noch als „politisch 
inkorrekt“, die Eigeninteressen der 
politischen Klasse und ihren Einfl uss 
auf deren Verhalten beim Namen 
zu nennen. Man nimmt die Ge-
meinwohlorientierung, welche die 
Amtsträger regelmäßig für sich re-
klamieren, für bare Münze und 
traut sich nicht zu sagen, dass 
des Kaisers neue Kleider gar keine 
sind und er in Wahrheit nackt da-
steht. Symptomatisch sind Studien 
der Bertelsmann Stiftung4 und der 
Friedrich-Naumann-Stiftung5. Ob-
wohl die Autoren beider Studien 
ansonsten kein Blatt vor den Mund 
nehmen und viele Mängel deutlich 

3 So zum Beispiel von Roland Va u b e l : 
The Political Economy of Centralization and 
the European Community, in: Public Choice 
1994, S. 151 ff., hier S. 153 ff.; Reiner 
E i c h e n b e rg e r : Der Zentralisierung Zäh-
mung. Die Föderalismusdiskussion aus 
politisch�ökonomischer Perspektive, in: Chri-
stoph E n g e l , Martin M o r l o k  (Hrsg.): Öffent-
liches Recht als Gegenstand ökonomischer 
Forschung, 1998, S. 157 ff., hier S. 159 
ff.; Charles B. B l a n k a r t : Politische Ökono-
mie der Zentralisierung der Staatstätigkeit, 
Humboldt�Universität zu Berlin, Discussion 
Paper – Economic Series – Nr. 108, 1998, S. 6 
f.; Hans M e y e r  (Diskussionsbeitrag), Veröf-
fentlichungen der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer 58 (1999), S. 114 ff., hier 
S. 115.
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herausstellen, fehlt die Frage nach 
den inneren Gründen für die bishe-
rigen Fehlentwicklungen völlig (und 
die Antwort natürlich erst recht).

Die Eigeninteressen sind auch die 
eigentliche Ursache für den Wider-
spruch zwischen der ausgeprägten 
Reformrhetorik und der dürftigen 
Reformpraxis. Die Politik reagiert 
durch Reden statt durch Tun. Man 
gibt sich – auch hier – gemein-
wohlorientiert, handelt mehrheitlich 
aber ganz anders. Das wird bei 
den schon erwähnten Landespar-
lamenten deutlich6. Man vergießt 
Krokodilstränen über die eigene 
Entmachtung. In Wahrheit fühlt sich 
das Gros offenbar ganz wohl dabei, 
dass man keine oder wenig poli-
tische Verantwortung zu überneh-
men braucht.

Beispiel Reform des 
Finanzausgleichs

Ein weiteres Beispiel, wie Re-
formbemühungen und Reform� 
ansätze in der Praxis leicht 
versanden, ist die Reform des 
Finanzausgleichs, die das Bundes-
verfassungsgericht mit seinem Ur-
teil von 1999 anstoßen wollte. Das 
Urteil hatte manche Hoffnung auf 
eine umfassende Reform genährt. 
Doch was ist daraus geworden? Die 
dann zwei Jahre später beschlos-
sene „Reform“ verdient diesen Na-
men nicht. Sie wurde im Übrigen 
dadurch noch zusätzlich erschwert, 

dass Bundeskanzler Schröder und 
Bundesfi nanzminister Eichel Län-
dern wie Berlin, Brandenburg, Bre-
men und Hamburg vorab den 
Fortbestand überholter Privilegien 
zugesagt hatten, um diese Länder 
dazu zu bewegen, ihrer Steuerre-
form im Bundesrat zuzustimmen. 

Hier wird deutlich, wie sich Re-
formdefi zite immer weiter aufschau-
keln. Mit jeder Bewegung sinkt 
das Gemeinwesen tiefer in den 
Sumpf: Die unterbliebene Neuglie-
derung des Bundesgebiets lässt 
etwa die Stadtstaaten als selbstän-
dige Bundesländer fortbestehen, 
obwohl keines der verschiedenen 
Neugliederungskonzepte sie für er-
haltenswert erklärt hat. Dieser „Ana-
chronismus“ (Ingo von Münch) steht 
nun einer wirklichen Reform des 
Finanzausgleichs im Wege; über ih-
re Vetoposition im Bundesrat ver-
schaffen jene Länder selbst ihren 
überholtesten Belangen Geltung.

Die zweite in den Analysen re-
gelmäßig unterdrückte Frage ist, ob 
die Länder nach einer Rückübertra-
gung von Kompetenzen überhaupt 
in der Lage sind, davon sinnvollen 
Gebrauch zu machen. Die Kompe-
tenzen waren früher ja auch aus 
dem Grund auf den Bund übertra-
gen worden, weil die Länder versagt 

hatten. Was zuallererst nötig wäre, 
ist deshalb eine grundlegende Ver-
fassungsreform der Bundesländer, 
welche deren Handlungsfähigkeit 
wieder herstellt und ihre Bürger-
nähe er höht. Dadurch würden die 
Länder erst in die Lage versetzt, 
von den auf sie zurückzuübertra-
genden Kompetenzen sinnvoll Ge-
brauch zu machen. 

Vordringlich: Reform der 
Landesverfassungen

Man sollte mit der erforderlichen 
Systemreform auch deshalb auf 
Landesebene beginnen, weil dort 
mit Hilfe von Volksbegehren und 
Volksentscheid auch solche Än-
derungen möglich sind, welche 
die politische Klasse auf Grund 
ihrer Eigeninteressen sonst leicht 
hintertreibt. Inzwischen sehen alle 
sechzehn Länder die Möglichkeit 
unmittelbarer Volksgesetzgebung 
vor, und in den meisten Ländern 
kann man auf diesem Wege auch 
die Verfassung ändern.

Das von mir vorgestellte Re-
formmodell für Landesverfassun-
gen zur Herstellung von politischer 
Handlungsfähigkeit und Bürgernä-
he7 erhält denn auch immer mehr 
Zustimmung seitens der Wissen-
schaft8 und teilweise auch von 
Spitzenpolitikern9. Dieses Modell 
beinhaltet:

• die Direktwahl des Ministerprä-
sidenten durch das Volk,

• Verbesserungen des Wahlrechts 
zum Landesparlament und

• einige weitere aus dem System-
wechsel folgende Änderungen.

4 Hans�Wolfgang A r n d t , Ernst B e n d a  
u.a.: Zehn Vorschläge zur Reform des 
deutschen Föderalismus, in: Zeitschrift für 
Rechtspolitik, 2000, S. 201; siehe auch 
Bertelsmann�Kommission „Verfassungspoli-
tik und Regierungsfähigkeit“ (Hrsg.): Neu-
ordnung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Gliedstaaten, Gütersloh 2001. Man be-
schränkt sich vielmehr auf Appelle und vage 
Hoffnungen: „Die Autoren gehen davon aus, 
dass der Mut zu Reformen in weiten Kreisen 
und in der Bevölkerung zunimmt.“ (Zehn Vor-
schläge, a.a.O., S. 206).

5 Für einen reformfähigen Bundesstaat: Die 
Landtage stärken, den Bundesrat erneuern. 
Ein Manifest der Föderalismus�Kommission 
der Friedrich�Naumann�Stiftung, in: Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung vom 16.1.2002.

7 Hans Herbert v o n  A r n i m : Staat ohne 
Diener, Taschenbuchausgabe, München 1995 
(1993), S. 344 ff.; d e r s .: Ein demokratischer 
Urknall, in: Der Spiegel vom 20.12.1993, S. 
35 ff.; d e r s .: Das System, München 2001, 
S. 336 ff., S. 367 ff. Dort und bei den in der 
folgenden Anmerkung Genannten fi ndet sich 
auch eine ausführliche Darstellung der vielfäl-
tigen voraussichtlichen Auswirkungen eines 
derartigen Systemwechsels, die im vorliegen-
den Beitrag nicht möglich ist.

6 Ursula M ü n c h , Tanja Z i n t e re r : Reform 
der Aufgabenverteilung zwischen Bund und 
Ländern, Zeitschrift für Parlamentsfragen 
2000, S. 657 ff., hier S. 667, beschreiben dies 
unter der Überschrift „Lethargische Landta-
ge“. Auch Albert Janssen bestätigt, dass von 
Seiten der Landesparlamente „kein wirkli-
ches Interesse an entsprechenden Reformen“ 
besteht; Albert J a n s s e n : Die Reformbe-
dürftigkeit des deutschen Bundesstaates aus 
verfassungsrechtlicher Sicht, in: Hans-Gün-
ter H e n n e k e  (Hrsg.): Verantwortungsteilung 
zwischen Kommunen, Ländern, Bund und 
EU, 2001, S. 59 ff., hier S. 87. Das zeigt 
sich besonders in der laschen Behandlung 
des von den Direktoren der Landesparla-
mente erarbeiteten Reformentwurfs durch die 
Landtagspräsidenten; siehe Sonderheft der 
Zeitschrift für Gesetzgebung 2000 zum The-
ma „Stärkung des Föderalismus. Text und 
Kommentierung des am 23. Mai 2000 von 
den Präsidenten der deutschen Landesparla-
mente beschlossenen Diskussionspapiers“
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Das Erfolgsmodell der Direkt-
wahl der Exekutivspitze sollte von 
den Gemeinden, Städten und Land-
kreisen auf die Länder übertragen 
werden. Der Unterschied zwischen 
einem Stadtstaat wie Hamburg und 
anderen deutschen Großstädten 
wie Hannover, Köln, München oder 
Stuttgart ist ohnehin so groß nicht. 

Dass die ganz große Mehrheit 
der Menschen eine solche Reform 
wünscht, steht ohnehin fest: Die 
TED-Umfrage einer rheinland-pfäl-
zischen Zeitung ergab eine Zu-
stimmungsrate zur Direktwahl des 
Ministerpräsidenten von 89%, eine 
Mehrheit also, die an die 82% erin-

nert, die sich im hessischen Refe-
rendum von 1991 für die Direktwahl 
der Bürgermeister und Landräte 
aussprachen.

Stärkere Stellung des Regie-
rungschefs

Man stelle sich einmal vor, das 
Reformmodell hätte es bereits in 
Hamburg und Berlin gegeben, als 
dort im September und im Oktober 
2001 Wahlen stattfanden. Dann 
wäre uns die Peinlichkeit erspart 
geblieben, dass der Hamburger 
CDU-Spitzenkandidat, Ole von 
Beust, nun die dortige, höchst wa-
ckelige Regierung führt, obwohl sei-
ne Partei nur 26% der Stimmen 
bekam. Auch in Berlin würde ein 
direkt gewählter Regierender Bür-
germeister eine ganz andere de-
mokratische Legitimation besitzen 
als Klaus Wowereit mit seiner SPD/
PDS-Koalition. Und in Sachsen 
würde der neue Ministerpräsident 
Milbrath als Nachfolger von Bie-
denkopf nicht allein von seiner Par-
tei, der CDU, bestimmt, sondern 

vom Volk, wie es sich in einer De-
mokratie gehört.

Ein direkt gewählter Regierungs-
chef hätte gegenüber seiner Partei 
eine stärkere Stellung. Er ließe sich 
auch im Bundesrat nicht mehr so 
leicht parteilich einbinden, und das 
Problem der gespaltenen Stimmen-
abgabe eines Landes im Bundesrat 
entfi ele dann ohnehin.

Gelänge es, eine solche Reform 
auch nur in einem Lande durch-
zusetzen, könnte dies eine Auf-
bruchstimmung erzeugen, die leicht 
auf andere Länder und den Bund 
überschwappen und auch dort die 
Reformbereitschaft sprunghaft er-
höhen würde10.

Von allein kommen solche Re-
formen gegen den Widerstand der 
politischen Klasse allerdings nicht 
zustande. Es gilt deshalb, aus der 
Bürgerperspektive eine Strategie 
zur Durchsetzung der Reform zu 
entwickeln. Wir kommen an der Er-
kenntnis nicht mehr vorbei, dass 
dies „unsere Aufgabe ist und wir 
nicht darauf warten dürfen, dass 
auf wunderbare Weise von selbst 
eine neue Welt geschaffen werde“ 
(Karl Raimund Popper). Politik ist zu 
wichtig, als dass man sie allein den 
Berufspolitikern überlassen könn-
te.

8 Zum Beispiel Hans Heinrich R u p p : Politi-
sche Teilhabe – Politische Kultur, Bitburger 
Gespräche, Jahrbuch 1993/2, S. 111 ff., hier 
S. 118; Hans M e y e r  in: Broschüre der 
SPD-Fraktion im Thüringer Landtag „Parla-
mentarische Reformen“, 1996; Frankfurter 
Intervention, Wege aus der Krise des Parteien-
staats, in: Recht und Politik 1995, S. 16; Klaus 
E s c h e r : Für Teilzeit-Landtage und Direkt-
wahlen, in: Focus 1997/32, S. 50; Hans-Horst 
G i e s i n g : Kritische Fragen zum 
Föderalismus, in: Hans Herbert v o n  A r n i m  
(Hrsg.): Adäquate Institutionen: Voraussetzun-
gen für „gute“ und bürgernahe Politik?, Berlin 
1999, S. 75; Fried E s t e r b a u e r : Volkswahl 
der Regierung?, in: Hans Herbert v o n  A r -
n i m  (Hrsg.): Direkte Demokratie, Berlin 2000, 
S. 161; Brun-Otto B r y d e : Die Reform der 
Landesverfassungen, in: Hans Herbert v o n  
A r n i m  (Hrsg.): Direkte Demokratie, a.a.O., 
S. 147; Frank D e c k e r : Direktwahl des 
Ministerpräsidenten?, in: Recht und Politik, 
2001, S. 51; Albert J a n s s e n , a.a.O., S. 74 
ff. Die Vorgenannten setzen sich auch mit den 
Einwänden etwa von Hans Hugo K l e i n :  Di-
rektwahl der Ministerpräsidenten?, in Burk-
hardt Z i e m s k e , Theo L a n g e n s c h e i d , 
Heinrich W i l m s , Görg H a v e r k a t e  (Hrsg.): 
Festschrift für Martin Kriele, München 1997, 
S. 573 ff., auseinander.

9 Zustimmung zur Direktwahl von Minister� 
präsidenten haben zum Beispiel geäußert: der 
sächsische Ministerpräsident Kurt Bieden-
kopf, der brandenburgische Ministerpräsident 
Manfred Stolpe, der thüringische Minister�
 präsident Bernhard Vogel (mit Ein-
schränkungen) und der frühere Hamburger 
Erste Bürgermeister Henning Voscherau. Ab-
lehnend dagegen zum Beispiel der rheinland-
pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, der 
frühere hessische Ministerpräsident und jetzi-
ge Bundesfi nanzminister Hans Eichel und der 
frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsi-
dent und jetzige Bundes präsident Johannes 
Rau.

10 Föderalismusforscher wie Gerhard Lehm-
bruch und Fritz Scharpf gehen allerdings da-
von aus, es sei ohnehin nicht viel an Reformen 
möglich und schon gar keine Systemrefor-
men. Insofern nehmen wir einen optimisti-
scheren Standpunkt ein.

Gerhard Lehmbruch 

Restriktionen und Spielräume einer Reform des Bundesstaates

Die Folgen der deutschen Ver-
einigung werfen auf den Bun-

desstaat ein ambivalentes Licht. 
Daß diese Staatsform auch an der 

Schwelle zum 21. Jahrhundert noch 
immer vorzüglich geeignet ist, regio-
nale Disparitäten und kulturelle Un-
terschiede zu akkommodieren, hat 

sich seither erneut erwiesen. Ande-
rerseits haben die neuen Disparitä-
ten auch die Interessen gegensätze 
zwischen Ländern wieder belebt, 
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die man durch das föderale Ver-
bundsystem der Finanz reform von 
1969 weitgehend bewältigt glaub-
te.

Schon seit den achtziger Jahren 
war bei der Bundesregierung wie 
in den Bundesländern die Skepsis 
gegenüber der damals perfekti-
onierten „Politikverfl echtung“ ge-
wachsen1. Nun wird der Idee des 
„kooperativen“ Solidarföderalismus 
zunehmend das neue Leitbild eines 
„Wettbewerbsföderalismus“ gegen �
übergestellt, das seit den frühen 
siebziger Jahren von der ökono-
mischen Föderalismustheorie ent-
wickelt wurde und gegenüber der 
etablierten Kompetenzverfl echtung 
die Vorteile einer dezentralisierten 
Kompetenzwahrnehmung heraus-
streicht. Das hierarchische Steu-
erungsmodell vergangener Zeiten, 
das sowohl der Idee des Einheits-
staates als auch der des „unita-
rischen Bundesstaates“ zugrunde 
lag, wurde dadurch wirkungsvoll in 
Frage gestellt. Und weil mittlerwei-
le kaum noch ernsthaft bestritten 
wird, daß der Föderalismus drin-
gend reform bedürftig ist, liegt die 
Frage nahe, warum Reformbemü-
hungen so ungemein schleppend 
vorankommen.

Schwächen der Reformvor-
schläge

An dieser Stelle sei zunächst dar-
auf hingewiesen, daß die Reform-
vorschläge, wie sie insbesondere 
aus dem Lager der ökonomischen 
Föderalismustheorie kommen, in 
der Regel an einer eigentümlichen 
Schwäche leiden: Es fehlt ihnen 
eine überzeugende Transformati-
onsstrategie, die mit ihren theoreti-
schen Prämissen konsistent wäre. 
Wenn man ein Verfl echtungssys-
tem so radikal umbauen will, wie 
es heute – mit guten Argumenten 

– vorgeschlagen wird, dann ist von 
entscheidender Bedeutung, wie die 
Konsensbildungsprozesse organi-
siert werden sollen, die in einem de-
mokratischen Staat einen solchen 
Umbau ermöglichen müssen. In der 
Literatur wird diese Frage nur zu oft  
vernachlässigt. 

Prämisse des Wettbewerbsmo-
dells ist ja die fruchtbare Modell-
vorstellung der Neuen Politischen 
Ökonomie, daß politische Prozes-
se vom Eigeninteresse der beteilig-
ten Akteure gesteuert werden und 
daß man Institutionen so konstru-
ieren müsse, daß sie die interagie-
renden Eigeninteressen in kollektiv 
optimale Ergebnisse transformie-
ren. Allzu oft bleibt aber offen, wie 
man in einer pluralistischen Demo-
kratie die erforderliche institutionel-
le Transformation bewältigen kann, 
wenn man nicht auch dafür dem Ei-
geninteresse der beteiligten Akteu-
re so Rechnung trägt, daß sie dem 
institutionellen Wandel keinen Wi-
derstand in den Weg stellen. 

Änderungen nur bei 
Systemkrisen

Wer sich die Entwicklungs� 
geschichte des deutschen Födera-
lismus vor Augen führt, den müßte 
es eigentlich nachdenklich stim-
men, daß größere Veränderungen 
der bündischen Organisation 
Deutschlands immer nur im Zusam-
menhang von Systemkrisen durch-
gesetzt werden konnten, nachdem 
die etablierte Machtverteilung vor 
allem durch kriegerische Ausein-
andersetzungen massiv erschüttert 
worden war. Das gilt schon für die 
Reorganisation des Alten Reiches 
durch den Westfälischen Frieden 
von 1648 und dann für den Über-
gang zum Deutschen Bunde auf 
dem Wiener Kongreß von 1815. 
1848 reichten die revolutionären 
Energien nicht aus, um dem bun-
desstaatlichen Konzept der Pauls-
kirchenversammlung gegen den 

Widerstand der großen Einzelstaa-
ten zum Durchbruch zu verhelfen. 
Ein solches Programm konnte erst 
Bismarck nach den Kriegen von 
1866 und 1870/71 durchsetzen, zu-
erst mit der Gründung des Nord-
deutschen Bundes (1867), und dann 
1871 mit dessen Erweiterung zum 
Deutschen Reich. Die nächsten 
großen Reorganisationen erfolgten 
dann 1919, nach dem verlorenen 
ersten Weltkrieg, und 1949, als 
der durch Nazidiktatur und zweiten 
Weltkrieg verwüstete deutsche 
Staat auf dem westlichen Teilgebiet 
seines bisherigen Territoriums wie-
dererstand. 

Seither hat sich der deutsche 
Föderalismus trotz zahlreicher De-
tailkorrekturen als ungemein stabil 
und auch reformresistent erwiesen. 
Noch einmal hätte sich vielleicht 
1990 ein „window of opportunity“ 
öffnen können, wenn man den Weg 
der Wiedervereinigung über eine 
Konstituante gegangen wäre, die 
mit einfacher Mehrheit den deut-
schen Bundesstaat – und vor allem 
den Finanzausgleich – hätte neu 
ordnen können. Daß man den Bei-
tritt der DDR nach dem damaligen 
Art. 23 GG vorzog, hatte viele ver-
ständliche Gründe, aber war doch 
zugleich eine Entscheidung für den 
verfassungspolitischen Immobilis-
mus, der heute so beklagt wird. 

Entwicklungsgeschichte des 
Bundesstaates

Wie ist dieser historische Be-
fund einer Reformresistenz zu er-
klären, die nur in fundamentalen 
Systemkrisen partiell durchbrochen 
werden konnte? Es lohnt sich, einen 
Blick auf die Entwicklungsgeschich-
te der zentralen institutionellen 
Elemente des deutschen Bundes-

1 Vgl. F. S c h a r p f  u.a.: Politikverfl echtung: 
Theorie und Empirie des kooperativen Fö-
deralismus in der Bundesrepublik, Kronberg/
Taunus 1976.

2 Für eine ausführlichere Analyse vgl. G. 
L e h m b r u c h : Der unitarische Bundesstaat 
in Deutschland: Pfadabhängigkeit und Wan-
del, in: A. B e n z , G. L e h m b r u c h  (Hrsg.): 
Föderalismus. Analysen in entwicklungsge-
schichtlicher und vergleichender Perspektive, 
Wiesbaden 2002 (im Druck).
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staates zu werfen2. Denn hier hat 
sich über eineinhalb Jahrhunderte 
stufenweise immer stärker jenes 
Modell des verfl ochtenen „unita-
rischen Bundesstaates“ durchge-
setzt, das in so deutlichem Kontrast 
zum amerikanischen Föderalismus-
modell der getrennten Jurisdiktio-
nen steht. 

Wesentliche Antriebskraft dieses 
Prozesses war das Verlangen des 
deutschen Bürgertums nach na-
tionaler Rechts� und Wirtschafts-
einheit, damit Deutschland in der 
Welt der großen europäischen Na-
tionalstaaten des 19. Jahrhunderts 
seinen legitimen Platz fi nde. Das 
institutionelle Dilemma der bürger-
lichen Nationalbewegung bestand 
aber darin, daß sich hier – anders 
als in den jungen föderativen De-
mokratien der USA und auch der 
Schweiz – auf der subnationalen 
Ebene seit den Reformen der na-
poleonischen Ära schon moderne, 
starke und gut verwaltete Staats-
wesen ausgebildet hatten � vor al-
lem in den größeren deutschen 
Staaten (nicht nur Preußen, sondern 
auch in Bayern, Württemberg  und 
Baden). Diese einzelstaatlichen Bü-
rokratien ließen sich nicht einfach 
hinwegschieben, sondern mußten 
in einen Bundesstaat eingebunden 
werden. Die Basisformel dafür, den 
„Exekutivföderalismus“, fand schon 
die Paulskirchenverfassung von 
1849, indem sie einen starken 
Reichsgesetzgeber und den Vor-
rang der Reichsgesetze vorsah, 
aber die Ausführung der Reichsge-
setzgebung weitgehend den Län-
dern überlassen wollte. 

Erbe der Bismarckzeit

Bismarck übernahm bei der 
Gründung des Norddeutschen Bun-
des und dann des Deutschen Rei-
ches diese Konstruktion, und sie 
ist dann bis zum Grundgesetz mit 
seinem Artikel 83 (dem „Grundsatz 
der Länderexekutive“) das instituti-

onelle Kernelement des deutschen 
Bundesstaates geblieben und bei 
keiner der späteren Reorganisatio-
nen in Frage gestellt worden. Die 
Nationalliberalen haben zugleich in 
einem durchaus einvernehmlichen 
Zusammenspiel mit dem Kanzler 
die starke Stellung des Reichsge-
setzgebers gegenüber den Ländern 
ausgenutzt, um mit dem Instrument 
der (von der Staatsrechtslehre bald 
so genannten) konkurrierenden Ge-
setzgebung (Art. 4 der Reichs-
verfassung) die Länderautonomie 
durch einen massiven Zentrali-
sierungsschub zurückzudrängen. 
(Die berühmten Kodifi kationen, wie 
das Strafgesetzbuch, die Prozeß-
ordnungen, das Gerichtsverfas-
sungsgesetz und schließlich das 
BGB gehören zu den großen und 
dauerhaften Leistungen dieser Uni-
tarisierungswelle, wie es sie weder 
in den USA noch in der Schweiz 
gegeben hat.) Seither sind die Pos-
tulate der Rechts� und Wirtschafts-
einheit grundlegende Antriebskraft 
der Unitarisierung geblieben und 
haben vor allem im 20. Jahrhundert 
ihre expansive Dynamik weiter ent-
faltet.

Wenn die Länder sich damit 
fast widerstandslos abfanden, dann 
deshalb, weil Bismarck geglückt 
war, was die Paulskirche nicht über-
zeugend zu bewältigen vermochte, 
nämlich die institutionelle Einbin-
dung der Einzelstaaten in den Wil-
lensbildung des Gesamtstaates. 
Von Haus aus vor allem Außenpo-
litiker mit langen Erfahrungen als 
Diplomat, konstruierte er den Bun-
desstaat als ein Verhandlungssys-
tem, in dem die Regierungen der 
Einzelstaaten nach dem Modell des 
Gesandtenkongresses und des di-
plomatischen Verhandlungsstiles in 
die Willensbildung einbezogen wur-
den. Kernstück war der Bundesrat, 
dessen Prozeduren und „sachli-
cher“ Verhandlungsstil sich bis zur 
Gegenwart gehalten haben. 

Gewiß wurde diese Institution 
damals von Preußen dank seiner 
überlegenen Hegemonialstellung 
dominiert, aber schon Bismarck hat 
immer den größten Wert darauf 
gelegt, zumindest die mittleren 
Einzelstaaten nicht zu überfahren. 
Informelle Vorabstimmungen vor al-
lem zwischen Preußen und Bayern 
(als dem „Mithegemon“, wie man 
damals gelegentlich sagte) waren 
die Regel, und größere Veränderun-
gen des Finanzausgleichs und der 
Steuergesetzgebung wurden schon 
seit Bismarcks Zeiten in der Regel in 
der Konferenz der Länderfi nanzmi-
nister vorweg abgesprochen. Daß 
die Landtage durch solche Abspra-
chen der Exekutiven oft genug prä-
judiziert wurden, nahm man hin. All 
dies ist ein Erbe der Bismarckzeit, 
die bis heute stilbildend gewirkt hat 
für die Beziehungen zwischen dem 
Reich und den Gliedstaaten.

In der Krise nach dem ver-
lorenen ersten Weltkrieg wurde 
dieses System dann komplettiert 
durch eine Finanzverfassung, de-
ren Kernelemente ein weitgehender 
Steuerverbund und eine einheitlich 
organisierte Finanzverwaltung wa-
ren. Es war Bismarck nicht geglückt, 
eine dauerhafte bundesstaatliche 
Finanzordnung zu schaffen, viel-
mehr blieb es damals bei einem 
verfassungspolitischen Provisori-
um, aus dem sich ein ungemein 
kompliziertes Mischsystem mit ei-
nem irrationalen fi nanzpolitischen 
Verschiebebahnhof zwischen Reich 
und Einzelstaaten entwickelte. Der 
chronischen Unterfi nanzierung des 
Reiches begegnete man mit der 
Flucht in zunehmende Staatsver-
schuldung, und in der Krise des 
ersten Weltkrieges wurde der fi -
nanzpolitische Bankrott dieses Sys-
tems offenkundig. Vor diesem 
Hintergrund setzte der württember-
gische Zentrumspolitiker Matthias 
Erzberger in der tiefen Krise des ver-
lorenen Krieges die radikale Reichs-
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fi nanzreform von 1919 durch, die 
dem fi nanzpolitischen Spielraum 
der Länder deutliche Fesseln an-
legte.

Wiederherstellung des 
Exekutivföderalismus

Im Parlamentarischen Rat neigte 
1949 eine deutliche Mehrheit dazu, 
dieses System – von dessen Über-
legenheit sie überzeugt war – in 
den Grundzügen wiederherzustel-
len3. Das verhinderten die west-
lichen Besatzungsmächte, doch 
ihnen war längerfristig nur ein be-
grenzter Erfolg beschieden, weil 
sie den Exekutivföderalismus nicht 
in Frage stellten, dessen insti-
tutionelle Dynamik sie offenbar 
nicht durchschauten. Das von ih-
nen durchgesetzte steuerpolitische 
Trennsystem, dem die Väter des 
Grundgesetzes widerwillig zuge-
stimmt hatten, wurde in der Folge-
zeit schrittweise abgebaut, bis 1969 
der Steuerverbund, jenes Kernstück 
der Erzbergerschen Finanzreform 
von 1919, nicht nur wiederherge-
stellt, sondern sogar erweitert war. 

Dauerhaft vermochten die Alli-
ierten nur – beginnend mit der 
Aufl ösung Preußens 1946 – eine 
stärkere Dezentralisierung durchzu-
setzen. Aber da das Verhandlungs-
system Bismarckscher Provenienz 
1949 ebenso wie zuvor schon 1919 
wiederhergestellt wurde und es zu-
dem bei der Dominanz der unitari-
schen Orientierung blieb, war das 
Ergebnis jene „gegenseitige Kon-
trolle mächtig gewordener Bürokra-
tien“, die Bundespräsident Herzog 
noch 1996 in seiner „Föderalismus-
rede“ als „eine der gelungensten 
Hervorbringungen des Parlamenta-
rischen Rates“ pries4.

Man konstatiert somit eine er-
staunliche institutionelle Kontinuität 
in der Entwicklung des deutschen 
Bundesstaates, seit die Paulskir-
chenverfassung 1849 mit dem Prin-
zip des Exekutivföderalismus und 
dem Vorrang der Reichsgesetzge-
bung den Grundstein legte. Die 
folgende, hier kurz skizzierte 
Entwicklung führte zu immer en-
geren und komplexeren instituti-
onellen Verfl echtungen, und das 
erzeugte zunehmende „Netzwerk-
effekte“: Veränderungen waren nun 

in zunehmendem Maße für ein 
komplexes Netz von Beteiligten 
mit unterschiedlichen, aber jeweils 
beträchtlichen Umstellungskosten 
verbunden. Wir kennen solche Ef-
fekte vor allem aus der neueren 
Entwicklung bestimmter Technolo-
gien, und in der wirtschaftshisto-
rischen Forschung hat man dafür 
den Begriff der „Pfadabhängigkeit“ 
eingeführt5. 

Pfadabhängige Reform�
resistenz

Ein jüngstes Beispiel für pfad-
abhängige Reformresistenz bei 
Technologien ist das Scheitern des 
Projektes, die EDV des Bundes-
tages insgesamt auf das nach 
verbreiteter Auffassung überlegene 
Betriebssystem „Linux“ umzustel-
len. Das war offenbar vor allem da-
durch bedingt, daß die Mitarbeiter 
der Bundestagsabgeordneten sich 
sträubten, die ihnen vertraute Platt-
form „Windows“ aufzugeben, auf 
der natürlich auch ein großer Teil der 
von ihnen verwendeten Program-

3 Vgl. zum folgenden: W. R e n z s c h : Finanz-
verfassung und Finanzausgleich: die Ausein-
andersetzungen um ihre politische Gestaltung 
in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 
Währungsreform und deutscher Vereinigung, 
Bonn 1991.

5 Vgl. W.B. A r t h u r : Competing technologies, 
increasing returns and lock-in by historical 
events, in: The Economic Journal, 99 (1989),  
S. 116 - 131; P. P i e r s o n : Increasing returns, 
path dependence and the study of politics, in: 
American Political Science Review, 94 (2000), 
S. 251 – 267.

4 Rede zum 50. Jahrestag der Konstituierung 
des Landtages von Nordrhein-Westfalen. 
<http://195.145.53.84/reden/de/nrw.htm>
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me aufsaß. Nicht an bösem Willen 
oder mangelnder Einsicht scheiter-
te die Umstellung, sondern zum ei-
nen an dem Umstand, daß eine 
Vielzahl von  Einzelnutzer gelernt 
hatten, mit Windows umzugehen, 
und die Umstellungskosten scheu-
ten, zum andern aber auch an den 
Koordinierungseffekten, die sich er-
geben können, wenn eine unter 
anderem der Kommunikation die-
nende Technologie auch von zahl-
reichen anderen Akteuren genutzt 
wird. Die daraus resultierende Pfad-
abhängigkeit engt den Rahmen 
möglicher Veränderungen auf einen 
schmalen Korridor ein und kann un-
ter Umständen auch ineffi ziente Lö-
sungen am Leben erhalten6.

In Analogie dazu kann man nun 
den Exekutivföderalismus als das 
Betriebssystem des deutschen 
Bundesstaates bezeichnen, und die 
Mitwirkung der Länder durch den 
Bundesrat, den Steuerverbund und 
die „Selbstkoordinierung“ der Län-
der als Programme, die für dieses 
Betriebssystem geschrieben sind 
und in deren Beherrschung eine 
Vielzahl von Beteiligten eine Menge 
investiert haben.

Die versunkenen Kosten eines 
solchen netzwerkartigen Systems 
sind so enorm, seine Koordinie-
rungseffekte so bedeutend, daß 
der Übergang zu einem alternativen 
Betriebssystem keine realistische 
Alternative sein kann. Das Trenn-
system eines idealtypischen dualen 
Föderalismus mag überlegen sein – 
gleichsam das Linux unter den bun-
desstaatlichen Betriebssystemen, 
mit einem transparenten Quellcode 
�, und man kann den Enthusiasmus 
der vielen Programmierer verste-
hen, die an seiner Perfektionierung 
arbeiten. Aber die harten Fakten der 
Pfadabhängigkeit, die das Grund-
muster der Machtverteilung zwi-

schen territorialen Einheiten in 
einem Gemeinwesen langfristig prä-
gen, werden es weiterhin dazu ver-
urteilen, daß es eine Angelegenheit 
des akademischen Elfenbeinturms 
bleibt. 

Strategie der kleinen
 Schritte

Das heißt nicht, daß man sich 
resignierend in den bundesstaatli-
chen Immobilismus fügen müßte. 
Der Unitarismus, die mehr als hun-
dertjährige kulturelle Basisorien-
tierung der deutschen politischen 
und gesellschaftlichen Eliten, muß 
an Überzeugungskraft verlieren, je 
stärker sich das überkommene Pro-
gramm einer nationalen Rechts� 
und Wirtschaftseinheit im Zeichen 
von Globalisierung und Europä-
isierung als anachronistisch er-
weist.

Zwar wird man die verfl ochte-
nen Kernelemente unseres bun-
desstaatlichen Systems, etwa die 
Finanzverfassung, nur an den 
Rändern und in geduldiger Klein-
arbeit, verbessern können. Doch 
wenn beispielsweise die Sätze der 
Kfz�Haftpfl ichtversicherung schon 
längst regional variieren, dann ist 
nicht einzusehen, warum die einzel-
nen Länder nicht die Freiheit haben 
sollen, auch die ihnen zustehende 
Kfz�Steuer nach eigenem Ermes-
sen autonom festzusetzen. Daß die 
Bürger eine Abwanderungsoption 
haben, wird ein weites Auseinan-
derlaufen der Regelungen schon 
automatisch verhindern. 

Eine begrenzte steuerpolitische 
Autonomie der Länder mag also 
kein ganz unrealistisches Ziel sein, 
wo keine gravierende Netzwerk-
effekte zu erwarten sind. Ver-
gleichbares gilt für die Auswüchse 
einer unitarisierenden konkurrieren-
den Gesetzgebung. Warum nicht 
die Zuständigkeit für die Laden-
schlußregelung den Ländern oder 
– noch besser – den Gemeinden 

übertragen (wenn man schon das 
Gesetz nicht gleich ersatzlos ab-
schaffen möchte)? Gewiß, man 
weiß, daß die geltende Regelung 
von einfl ußreichen Interessen ver-
teidigt wird. Aber solche Koalitionen 
lassen sich – anders als institutio-
nelle vernetzte Strukturen – durch 
eine entschlossene und kluge po-
litische Führung durchaus neutrali-
sieren. Der Wahlkalkül ist eine viel 
schwächere Reformschranke als 
die Pfadabhängigkeit von Instituti-
onen.

Schrittweise Dezentralisie-
rung als lohnendes Ziel

Eine Politik bundesstaatlicher Re-
formen wird sich also notwendig auf 
eine Strategie der kleinen Schritte 
einrichten und das bundesstaatli-
che Verfl echtungssystem in seinen 
Grundzügen weiterhin hinnehmen 
müssen. Aber das rechtfertigt kei-
ne übertriebene Ängstlichkeit. Die 
Rückkopplungs effekte, die eine De-
zentralisierung von Regelungskom-
petenzen haben könnte, dürften 
deutlich geringer sein als die einer 
Reform der Verteilung von Aufga-
ben� und Finanzierungszuständig-
keiten auf Bund und Länder. 

Zu den nächsten Schritten sollte 
deshalb eine Reform des Art. 72 GG 
über die konkurrierende Gesetzge-
bung gehören, die mutiger ist als 
das, was 1994 erreicht wurde (und 
auch die CDU�Bundestagsfraktion, 
die damals den Bremser machte, 
mag da ja in Zukunft besserer 
Einsicht zugänglich werden). Ins-
besondere sollte es eine effektive 
„Rückholklausel“ geben, die einzel-
nen Ländern die Möglichkeit ein-
räumt, vom Bund besetzte Materien 
der konkurrierenden Gesetzgebung 
nach eigenem Ermessen zu regeln, 
solange nicht der Bundesgesetz-
geber ein explizites Veto einlegt. 
Die Entfl echtung des Bundesstaa-
tes ist eine politische Chimäre, aber 
schrittweise Dezentralisierung ein 
lohnendes Ziel.

6 Vgl. D. N o r t h : Institutions, institutional 
change and economic performance, Cam-
bridge 1990, S. 99 - 100.


